
III.
Änderungssatzung

der Stadt Meerbusch vom ...................                 

zur

Gebührensatzung 
der Stadt Meerbusch 

über die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen
(Friedhofsgebührensatzung)

vom 05. Dezember 2003

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498), hat der Rat der Stadt Meerbusch in seiner Sitzung am 
30.11.2006 folgende III. Änderungssatzung beschlossen:

§ 1

Der Gebührentarif zu § 1 der Friedhofsgebührensatzung wird durch den als Anlage 1 beigefügten 
Gebührentarif ersetzt.

§ 2

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2007 in Kraft.

B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g

Die vorstehende III. Änderungssatzung der Stadt Meerbusch zur Gebührensatzung der Stadt 
Meerbusch über die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen (Friedhofsgebührensatzung) 
vom 05. Dezember 2003 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Hinweis:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung kann gegen diese 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn,

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet,
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Meerbusch gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Meerbusch, den 

Dieter Spindler
Bürgermeister



G e b ü h r e n t a r i f

zu § 1 der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Meerbusch
(gültig ab 01.01.2007)

Tarif-Nr.  Gegenstand Gebühr

1. Bestattungsgebühren

1.1 Erdbestattungen

1.1.1 Wahlgrab 531 €
1.1.2 Reihengrab 259 €
1.1.3 Anonymgrab 457 €
1.1.4 Kinder unter 5 Jahren im Wahlgrab 264 €
1.1.5 Kinder unter 5 Jahren im Kinderreihengrab 138 €
1.1.6 Kinder unter 5 Jahren im Anonymgrab 229 €
1.1.7 Tot- und Fehlgeburten sowie die aus Schwangerschaftsabbruch  

stammende Leibesfrucht 89 €
1.1.8 Erdbestattungswiesengrab 531 €

1.2 Aschenbeisetzung

1.2.1 Wahlgrab 349 €
1.2.2 Urnenwahlgrab 349 €
1.2.3 Urnenreihengrab 174 €
1.2.4 Anonymgrab 322 €
1.2.5 Erdbestattungswiesengrab 349 €
1.2.6 Urnenwiesengrab 349 €

2. Gebühren für das Um-, Aus- und Wiedereinbetten

2.1 Umbettung auf städtischen Friedhöfen

2.1.1 Umbettung von erdbestatteten Toten 1.019 €
2.1.2 Umbettung von Urnen 369 €

2.2 Ausbettung zur Überführung nach auswärts

2.2.1 Ausbettung von erdbestatteten Toten 629 €
2.2.2 Ausbettung von Urnen 186 €

2,3 Einbettung bei Überführung von auswärts

2.3.1 Einbettung von erdbestatteten Toten 390 €
2.3.2 Einbettung von Urnen 186 €

3. Gebühren für die Benutzung der Trauer- und Leichenhalle

3.1 Trauerhalle

3.1.1 Benutzung einschliesslich Dauerausschmückung 208 €
3.1.2 Benutzung bei Trauerfeiern für Kinder unter 5 Jahren 156 €

3.2 Leichenhalle
3.2.1 Zellenbenutzung  104 €
3.2.2 Zellenbenutzung ohne Bestattung , je Tag 20 €
3.2.3 Aufbewahren von Aschen über 8 Tage 7 €



Tarif-Nr.  Gegenstand Gebühr

4. Benutzungsgebühren für Gräber

4.1 Erdbestattungsgräber

4.1.1 Wahlgrab für 25 Jahre, je Grabstelle 1.200 €
4.1.2 Wahlgrab für Kinder unter 5 Jahren für 15 Jahre 375 €
4.1.3 Reihengrab für 25 Jahre 897 €
4.1.4 Reihengrab für Kinder unter 5 Jahren für 15 Jahre 278 €
4.1.5 Anonymgrab für 25 Jahre  1.495 €
4.1.6 Anonymgrab für Kinder unter 5 Jahren für 15 Jahre 419 €
4.1.7 Erdbestattungswiesengrab für 25 Jahre, je Grabstelle 2.175 €

4.2 Urnengrabstätten

4.2.1 Wahlgrab für 25 Jahre 600 €
4.2.2 Reihengrab für 25 Jahre 283 €
4.2.3 Anonymgrab für 25 Jahre 416 €
4.2.4 Wiesengrab für 25 Jahre  1.025 €
4.2.5 Aschenstreufeld für 25 Jahre 196 €

4.3 Nachgebühr

Bei Beerdigungen und Aschenbeisetzungen während der Laufzeit des Nutzungsrechts in 
Wahlgräbern bzw. während der Nutzungsdauer von Wiesengräbern ist zur Wahrung der 
Ruhezeit eine Nachgebühr für die gesamte Grabstätte zu zahlen. Diese beträgt für jedes 
angefangene Jahr bis zum Ablauf der neuen Ruhezeit 1/25 der Gebühr bzw. 1/15 der Gebühr 
für Gräber für Verstorbene unter 5 Jahren.

5. Gebühren in besonderen Fällen

5.1 Benutzung des Notsarges 38 €
5.2 Pflege eines Wahlgrabes bei Rückgabe des Nutzungsrechts

vor Ablauf der Ruhefrist, je Grabstelle und Jahr 461 €
5.3 Entfernen eines Grabmales 302 €
5.4 Annahme eines Sarges ohne Zellenbenutzung 54 €

6. Verwaltungsgebühren

6.1 Genehmigung von Grabmalen bzw. Einfassungen

6.1.1 Wahlgrab 33 €
6.1.2 Reihengrab und Wiesengrab 24 €

6.2 Genehmigung zur Ausführung gewerblicher Arbeiten und
zum Befahren mit Kraftfahrzeugen 33 €

6.3 Genehmigung zum Befahren mit Kraftfahrzeugen für
Gehbehinderte 17 €

6.4 Umschreibung einer Nutzungsurkunde auf einen anderen
Nutzungsberechtigten 17 €

6.5 Wiederherstellen eines durch Verschulden des Nutzungsbe-
rechtigten entzogenen Nutzungsrechts 33 €



Der Bürgermeister Meerbusch, 08.11.2006
Dezernat III/Fachbereich 6
Az.: 06.67.40.03

S t a d t  M e e r b u s c h

Friedhöfe

Gebührenbedarfsberechnung

2006

für

2007



Vorbemerkungen

Die städtischen Friedhöfe werden aus Entgelten (Benutzungsgebühren) finanziert, die nach § 6 
Kommunalabgabengesetz (KAG NW) erhoben werden.

Die Höhe der Gebühren ist durch eine Gebührenbedarfsberechnung nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen zu ermitteln, wobei der Rahmen für die Gebührenhöhe durch ein Kostendeckungsgebot 
und ein Kostenüberschreitungsverbot gesetzt wird.

Als Besonderheit zum Kostendeckungsgebot ist für Friedhöfe anerkannt, dass sie nicht nur eine 
Funktion als Beerdigungsplätze haben, sondern auch eine Erholungsfunktion nach Art einer 
öffentlichen Grünanlage. In Höhe dieses Anteils „Öffentliches Grün“ sind die Kosten nicht durch 
Gebühren zu decken, sondern aus allgemeinen Deckungsmitteln. Die Höhe des Anteils „Öffentliches 
Grün“ steht im Ermessen des Friedhofsträgers, allerdings schreibt die ständige Rechtsprechung der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit einen Mindestsatz von 10 % vor.

In Meerbusch wurde der Anteil „Öffentliches Grün“ in der letzten Gebührenbedarfsberechnungen mit 
27 % zugrundegelegt, d.h. es waren nur 73 % der Kosten durch Friedhofsgebühren zu decken.  

Die nach diesen Grundsätzen ermittelten Gebühren werden in einem Gebührentarif festgesetzt, der 
Bestandteil der vom Rat zu beschließenden „Gebührensatzung der Stadt Meerbusch für die 
Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen (Friedhofsgebührensatzung)“ ist.
Die II. Änderungssatzung zur Gebührensatzung vom 05.12.2003 mit den aktuellen Gebührensätzen 
wurde am 20.12.2005 beschlossen und am 01.01.2006 in Kraft gesetzt. 

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Rahmen der Prüfung der Stadt Meerbusch im Jahr 2005 auch 
die Gebührenbedarfsberechnung zur Ermittlung der Friedhofsgebühren untersucht.

Bereits bei der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2006 wurden die folgenden Punkte  
beachtet, die bis zum Jahr 2005 keine Berücksichtigung gefunden hatten:

- bei der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen für die Friedhofsgrundstücke sind die historischen  
Anschaffungskosten zu Grunde zu legen;

- die kalkulatorischen Zinsen sind dabei nach der Restwertmethode zu ermitteln;
- die Vorschrift des § 6 Abs. 2 KAG NRW, dass Kostenüberdeckungen am Ende eines  

Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen sind und 
Unterdeckungen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden sollen, gilt auch für einmalig 
anfallende Benutzungsgebühren wie die Friedhofsgebühr, obwohl hier der Gebührenschuldner 
wechselt

Zudem hat das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG NRW) mit Urteil vom 13.04.2005 (Az.: 9 A 
3120/03) entschieden, dass bei der kalkulatorischen Verzinsung unter Berücksichtigung der 
langfristigen Zinsentwicklung ein Zinssatz von 8 % überhöht ist. Das Gericht hat darauf hingewiesen, 
dass im Rahmen der Erhebung von Benutzungsgebühren ab dem Kalkulationsjahr 2006 nur noch ein 
Zinssatz von 7 % in Ansatz gebracht werden kann.

Bei der Gebührenbedarfsberechung für das Jahr 2007 wurden die o.g. Punkte berücksichtigt.
Für den  Kostendeckungsgrad wurde ein Wert von 77,70 % kalkuliert. D.h., die anfallenden Kosten 
werden zu 77,70 % aus Gebühren gedeckt. 22,30 % der Kosten werden von der Allgemeinheit 
getragen. 

Gebührenbedarfsberechnung

Grundlage für die nachfolgend erläuterte Gebührenbedarfsberechnung ist die Auswertung der Kosten-
und Leistungsrechnung des Jahres 2005 und eine Prognose hinsichtlich der Kostensteigerungen 
(Tabelle 2) und der Fallzahlen für die Friedhofsbenutzung in 2007 (Tabelle 3).

Als Besonderheit war bei der Gebührenbedarfsberechnung 2007 eine Überdeckung aus dem Jahr 
2005 in Höhe von 130.611,78 € zu berücksichtigen. Diese Überdeckung war die Folge eines nicht 



vorhersehbaren Anstiegs der Bestattungszahlen im Jahr 2005 auf 549 Fälle (Durchschnitt der Jahre 
2003 – 2005 = 503 Fälle!).
Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW sind Kostenüberdeckungen am Ende eines 
Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. Es wird vorgeschlagen, den 
Ausgleich dieser Überdeckung zu 60 % im Jahr 2007 und zu 40 % im Jahre 2008 vorzunehmen.

Unter Berücksichtigung des errechneten Kostendeckungsgrades von 77,70 % wird die 
durchschnittliche Belastung der Gebührenzahler in etwa konstant gehalten. Es kommt zu einer 
durchschnittlichen Gebührensenkung in Höhe von 0,66 %. 

Grundsätzlich ist hierbei eine separate Betrachtung der Nutzungsgebühren und der sonstigen 
Bestattungsgebühren notwendig:

Die Nutzungsgebühren werden für denjenigen Kostenanteil erhoben, der durch die Pflege der 
Rahmenanlagen und des Wegenetzes entsteht. Hierbei wurde der friedhofsbedingte Mehraufwand, 
der gegenüber der Pflege einer reinen Parkfläche anfällt, ermittelt und dem für die Nutzungsgebühren 
relevanten Kostenanteil komplett zugeschlagen. Auch der Anteil der Allgemeinheit bezieht sich nur auf 
diejenigen Kosten, die im Zusammenhang mit den Rahmenanlagen und dem Wegenetz entstehen. 
Der friedhofsbedingte Mehraufwand wird hierbei jedoch ausdrücklich nicht berücksichtigt. 

Damit es bei den Kosten für die Pflege der Rahmenanlagen und des Wegenetzes nicht zu einer 
Überdeckung kommt, müssen die Nutzungsgebühren 2007 um 8,19 % gesenkt werden.

Die Kosten im Rahmen der Bestattungsleistungen müssen 2007 um 14,63 % angehoben werden, da 
es ansonsten in diesem Teilbereich zu einer entsprechenden Unterdeckung kommen würde.

Dass die Gebührenzahler durch diese Anpassung der Gebührensätze in den überwiegenden Fällen 
nicht benachteiligt sondern entlastet werden, zeigen folgende Beispielrechnungen typischer 
Bestattungsfälle:

1-stelliges Erdbestattungswahlgrab        Erdbestattungsreihengrab
2006 2007             2006 2007

Nutzungsgebühr 25 Jahre 1.300,- 1.200,- 977,- 897,-
Bestattung 463,- 531,-  226,- 259,-
Trauerhalle 181,- 208,- 181,- 208,-
Leichenhalle 91,- 104,-  91,-  104,-
Gesamt 2.053,- 2.043,- 1.484,- 1.468,-

Urnenwahlgrab Urnenreihengrab
2006 2007 2006 2007

Nutzungsgebühr 25 Jahre 650,- 600,- 308,- 283,-
Beisetzung 304,- 349,-  152,-  174,-
Trauerhalle 181,- 208,- 181,-  208,-
Leichenhalle 91,- 104,-  91,-  104,-
Gesamt 1.254,- 1.261,- 759,- 769,-

Erdbestattungswiesengrab         Urnenwiesengrab
2006 2007 2006 2007

Nutzungsgebühr 25 Jahre 2.375,- 2.175,- 1.125,- 1.025,-
Beisetzung 463,- 531,-  304,- 349,-
Trauerhalle 181,- 208,- 181,-  208,-
Leichenhalle 91,- 104,-  91,-  104,-
Gesamt 3.078,- 3.018,- 1.704,- 1.686,-

anonymes Erdbestattungsgrab         anonymes Urnengrab
2006 2007             2006 2007

Nutzungsgebühr 25 Jahre 1.628,- 1.495,- 453,- 416,-
Bestattung 399,- 457,-  281,- 322,-
Leichenhalle 91,- 104,-   91,-  104,-
Gesamt 2.102,- 2.056,- 842,- 842,-



Eine Gegenüberstellung der aktuell geltenden Gebühren mit den um die erforderlichen Prozentsätze 
erhöhten bzw. gesenkten Gebühren (ab 01.01.2007) ist in Tabelle 4 dargestellt.

Die Multiplikation der neuen Gebühren mit den für 2007 prognostizierten Fallzahlen (Tabelle 5) zeigt 
auf, dass ab 01.01.2007 voraussichtlich ein Kostendeckungsgrad von ca. 77,70 % erreicht werden 
wird – die Gebühren für den Nacherwerb der Wahl- und Wiesengrabstätten müssen dabei durch 25 
Jahre (Kindergräber 15 Jahre) teilbar sein, da Verlängerungen um einzelne Jahre möglich sein 
müssen. Infolgedessen sind die kalkulierten Nutzungsgebühren für diese Grabarten anzupassen. 

Nachkalkulation Friedhofsgebühren 2005 Tabelle 1 und 2

Die Nachkalkulation der Friedhofsgebühren für das Jahr 2005 ergab eine Überdeckung in Höhe von 
130.611,78 €. Diese Überdeckung soll zu 60 % im Jahr  2007 und zu 40 % im Jahr 2008 ausgeglichen 
werden.

Erläuterung der in die Gebührenbedarfsberechnung eingestellten, umlagefähigen Kosten

Gesamtkosten Tabelle 2

Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus den Kostenarten:
• Personalkosten
• Sachkosten
• Innere Verrechnungen
• Interne Verrechnungen
• Abschreibungen für Fahrzeuge und Geräte
• Kalkulatorische Verzinsung für Fahrzeuge und Geräte
• Abschreibungen für Grundstücke (Herstellungskosten Friedhöfe)
• Kalkulatorische Verzinsung für Grundstücke (Anschaffungs- und Herstellungskosten Friedhöfe)

An Gesamtkosten ist für 2007 ein Betrag von 1.432.029,32 € anzusetzen. 

Personalkosten Tabelle 2

Die Personalkosten sind für 2007 mit 507.042,99 € angesetzt.

Sie sind in Abstimmung mit der Personalverwaltung wie folgt aus den Personalkosten 2005 entwickelt:
• Erhöhung der Personalkosten ab 01/2006 = 0,83 %
• Keine Erhöhung der Personalkosten ab 01/2007 

Hinzu kommen für 2007 erstmalig Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie zu Rückstellungen 
für Beschäftigte in der Altersteilzeit.

Sachkosten Tabelle 2

Die Sachkosten sind für 2007 mit 174.237,62 € angesetzt.

Für die Hochrechnung der Sachkosten 2005 auf 2007 wird von einer allgemeinen Preissteigerung um 
1,8 % pro Jahr ausgegangen.

Innere Verrechnungen Tabelle 2

Die Inneren Verrechnungen sind für 2007 mit 386.353,35 € angesetzt. Sie sind nach den 
Anforderungen der leistungserbringenden Bereiche für 2007 ermittelt worden.

Abschreibungen für Fahrzeuge und Geräte Tabellen 2 und 6

Die Abschreibungen für Fahrzeuge und Geräte sind für 2007 mit 32.687,00 € angesetzt.

Für die Ermittlung der Abschreibungen wurde die (allein zulässige) Methode der linearen 
Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte nach Nutzungsdauer auf Grundlage der 



Anschaffungskosten angewandt. Die Nutzungsdauern der einzelnen Fahrzeuge und Geräte richten 
sich nach einer Empfehlung der KGSt, bzw. für die ab 2006 angeschafften Fahrzeuge und Geräte 
nach der Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für städtische Vermögensgegenstände. Die 
Wiederbeschaffungszeitwerte sind nach Preisindizes des Statistischen Bundesamtes berechnet.

Verzinsung für Fahrzeuge und Geräte Tabellen 2 und 6

Die Verzinsung für Fahrzeuge und Geräte ist für 2007 mit 12.600,00 € angesetzt.

Für die Verzinsung wurden die Anschaffungspreise herangezogen. Der Zinsfuss beträgt 7 % (Urteil 
des OVG Münster vom 13.04.2005). Die Zinsen wurden nach der Restwertmethode ermittelt.

Abschreibungen für Grundstücke (Herstellungskosten) Tabellen 2 und 7

Die Abschreibungen für die Herstellungskosten der Grundstücke sind für 2007 mit 53.745,40 € 
angesetzt.

Bei Friedhofsgrundstücken können die Herstellungskosten für Grabfelder und das Wegenetz 
abgeschrieben werden.
Hierfür wurden die Herstellungskosten für die Friedhofsgrundstücke, und zwar nur soweit möglich und 
nachweisbar, aus der Historie zusammengetragen und angesetzt. Für die Ermittlung der 
Abschreibungen wurde die (allein zulässige) Methode der linearen Abschreibung auf 
Wiederbeschaffungszeitwerte nach Nutzungsdauer auf Grundlage der Herstellungskosten angewandt. 
Die Wiederbeschaffungszeitwerte sind nach Preisindizes des Statistischen Bundesamtes berechnet.
.

Verzinsung für Grundstücke Tabellen 2 und 7

Die Verzinsung für Grundstücke ist für 2007 mit 136.795,76 € angesetzt.

Zu verzinsen sind die historischen Anschaffungswerte für die Bodenfläche, die - nur soweit möglich 
und nachweisbar - zusammengetragen wurden, und die Herstellungskosten zu einem Zinsfuss von 7 
% (s.o.). Die Zinsen wurden nach der Restwertmethode ermittelt.

Einzelheiten ergeben sich aus der beigefügten Tabelle 7.
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